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Vorwort 

Die hiermit vorgelegte Sammlung von Übersichten aus dem Gebiet 
des Strafrechts hat den Sinn, dem Studienanfänger und dem Examens-
kandidaten in einer Zeit stark anwachsenden Rechtsstoffs (und ent-
sprechend zunehmender Buchumfänge) eine kurzgefaßte Orientierungs-
hilfe zu sein und es ihm dadurch zu ermöglichen, über die "Begriffs-
klopperei" hinaus so schnell wie möglich zu den Grundlagen und 
eigentlichen Anliegen des Rechts vorzustoßen. Dem dient vor allem 
die Beschränkung der Übersichten auf den Kern der strafrechtlichen 
Problematik - die Verbrechenslehre - und die Fortlassung jeglichen 
Theorienstreits. Abweichende Meinungen sind nur dort erwähnt, wo 
sich eine herrschende Auffassung noch nicht gebildet hat und die 
Theorien selber zum Lehrstoff gehören (z. B. bei der Kausalität). Die 
Lehre von den Strafen und Maßnahmen und die Systematik des Be-
sonderen Teils sind vorerst deshalb nicht dargestellt, weil hier die 
Entwicklung im Augenblick stark im Fließen ist. Die Übersichten aus 
dem Jugendstrafrecht sollen den Studenten anregen, auch diesem ver-
nachlässigten, aber kriminalpolitisch höchst bedeutsamen Gebiet einige 
Überlegungen zu widmen, und die Übersichten aus der Kriminologie 
sollen ihm vor allem zeigen, wie relativ das Strafrecht ist und \WO 
seine praktis~e Bewährung liegt. 

Ein Buch wie dieses ist in besonderem Maße auf Kritik und weitere 
Vervollständigung angewiesen. Für Anregungen aus dem Leserkreis 
bin ich stets dankbar. 

Kiel, im September 1968 

Joachim HellmeT 
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